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 Veröffentlicht am 12.01.1993
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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §38 Abs1;

Rechtssatz

§ 38 Abs 1 EStG 1972 stellt seinem Wortlaut und Wortsinn nicht darauf ab, ob eine "Verwertungshandlung" eine

patentrechtlich geschützte Er7ndung "betri8t", sondern vielmehr auf die EINKÜNFTE aus der Verwertung

patentrechtlich GESCHÜTZTER Er7ndungen. Einkünfte aus der Verwertung derartiger Er7ndungen stellen jedoch nur

die Lizenzzahlungen, nicht aber der Abschluß des Lizenzvertrages als solcher dar.
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